
Der angelieferte Abfall enthält folgende Schadstoffe oder Stoffe, welche durch die städtische
Abfallwirtschaftssatzung ausgeschlossen sind:

Bemerkungen:
Folgende Maßnahmen wurden eingeleitet:

Freiburg, den Uhrzeit:

Unterschrift:
Einweiser/Kontrolleur Abfallbeförderer

Der angelieferte Abfall enthält folgende Schadstoffe oder Stoffe, welche durch die städtische
Abfallwirtschaftssatzung ausgeschlossen sind:

Bemerkungen:
Folgende Maßnahmen wurden eingeleitet:

Freiburg, den Uhrzeit:

Unterschrift:
Einweiser/Kontrolleur Abfallbeförderer

ABFALLARTEN (bitte ankreuzen bzw. ergänzen):
O 200  Erdaushub O 243  Hausmüll O 252 Altholz (Gruppe A1 - A3)

O 210  Bauschutt O 244  Sperrmüll O 254  kontaminierter Erdaushub, Bauschutt

O 211  nicht teerhaltiger Straßenaufbruch O 245  Strahlsand O 257  Gullidreck

O 212  teerhaltiger Straßenaufbruch O 246  Asche           O 258  Rechengut

O 230  Garten- und Parkabfälle (Schnittgut) O 247  Schlacke aus Heizwerken O 260  Störstoffe Bio

O 240  Baumwurzeln (groß) O 248  asbesthaltige Abfälle O 261  Straßenkehricht

O 241  Gewerbeabfall nicht verwertbar O 250  Klinikmüll O
O 242  Baustellenabfälle nicht verwertbar O 251  Altholz A1 O

ABFALLERZEUGER: ABFALLBEFÖRDERER:

Name: Name:
 
Straße/HNR.:

PLZ/Ort: Straße/HNR.:

bei Baustellen: PLZ/Ort: 

Stadteil: Kfz-Kennzeichen:

Straße/HNR.:

(Datum) (Unterschrift) (Datum) (Unterschrift)

ANLIEFERUNGSERKLÄRUNG: Abfallerzeuger und Abfallbeförderer erklären, dass nur die unten angekreuzten Abfälle bei der städtischen Abfalldeponie Eichelbuck
angeliefert werden und dass diese Abfälle keine Schadstoffe und keine Wertstoffe/Verpackungen enthalten, die gemäß der Abfallentsorgungssatzung der Stadt Freiburg sowie der
VerpackVO in der jeweils gültigen Fassung von der öffentlichen Entsorgung ausgeschlossen sind. Für den Fall, dass die Abfallanlieferung solche Stoffe enthält, verpflichtet sich der
Abfallbeförderer diese nach Aufforderung der städtischen Deponiearbeiter einer geeigneten Sortieranlage anzuliefern. Im Falle der Entsorgung durch die Abfallwirtschaft und
Stadtreinigung Freiburg GmbH werden die Kosten dem Abfallbeförderer in Rechnung gestellt. Unabhängig davon können Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen
Abfallbeförderer/Abfallerzeuger eingeleitet und mit einer Geldbuße bis zu 100.000,-- Euro geahndet werden.
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